
Petrus Diaconus 99

und waren dann durch die Konversion in articulo mortis bitter enttäuscht 
worden. Das Bestattungsrecht war um der materiellen Vorteile willen, 
die es im Gefolge hatte, in jenen Zeiten häufig umstritten, und umso 
wichtiger war es, daß gerade Calixt II. das cassinesische Exemtions­
privileg um den folgenden Passus erweiterte: Sepulturam sane loci vestri 
et monasteriorum vestrorum liberam omnino esse censemus, ut eorum 
qui illic sepelliri deliberaverint devotioni et extremae voluntati, nisi 
forte excommunicati sint, nullus obsistat352).

Von Zehnten scheint in den Urkunden von Montecassino kaum die 
Rede zu sein. Trotzdem werden die Bischöfe ihre Beschwerde nicht aus 
der Luft gegriffen haben. Im 11. und zu Beginn des 12. Jahrhunderts 
beanspruchte jedes bessere Kloster im Abendland die Zehntfreiheit, und 
in der Abbatia abbatiarum ist das nicht anders gewesen. Wenn man will, 
kann man einen Unterschied machen zwischen dem Besitz von Zehnten 
und der Befreiung von der Zehntpflicht. Das heißt, auf der einen Seite 
gab es Klöster, die Zehnten (oft verbunden mit Land oder mit einer 
Kirche) erworben hatten, und auf der anderen Seite strebten die Mönche 
danach, daß sie von ihren Einkünften nicht den Zehnten an die zu­
ständige Pfarrkirche bzw. an den Bischof abzuführen brauchten. In 
Montecassino lautete die Hauptfrage wohl, ob und in welchem Ausmaß 
die decimae von dem riesigen Grundbesitz der Abtei gezahlt werden 
mußten. Eine Urkunde Papst Johannes’ XV., die in den Herbst 985 
gesetzt wird, enthält die großzügigste Privilegierung: Et nulli episcopo 
liceat ad iam dictum monasterium de subiectis sibi populis vel de 
cunctis eius ecclesiis decimas terrarum vel mortuorum tollere per quam­
libet occasionem333). Leo Marsicanus ging in seiner Chronik eigens auf
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